
  

 
 
 
 
 

3.0 Anschlagen von Lasten an Kranen 
 
 
Leitidee 
Das Anschlagen von Lasten an Kranen, die der Kranverordnung unterstehen, gilt gemäss VUV Art. 8 
als Arbeit mit besonderen Gefahren. Arbeitgeber dürfen solche Arbeiten nur Mitarbeitenden übertra-
gen, die dafür ausgebildet sind. Die SUVA wird das Einhalten der Ausbildungspflicht ab dem 1. April 
2023 überprüfen. 
 
Kursziele 
● Unfallverhütung: Gefahren vermindern für alle Beteiligten 
● Der Teilnehmer erlernt die wichtigsten Punkte der Arbeitssicherheit bei Lastentransporten mit Kra-

nen nach Kranverordnung. 
● Er erkennt die Gefahren, wenn mit Kranen gearbeitet wird. 
● Der Teilnehmer befestigt die Lasten mit geeigneten Anschlagmitteln. 
● Die Ausbildung wird mit einer schriftlichen Lernerfolgskontrolle abgeschlossen und mit einem Aus-

bildungsnachweis dokumentiert. 
 
Inhalt 
● Thema 1 – Theorie: Anschlagmittel beurteilen und richtig einsetzen 
● Thema 2 – Praxis: Lasten korrekt anschlagen und transportieren 
● Thema 3 – Verhalten am Kran / Kranzeichen / PSA / Nothilfe (Bezug zum Lastentransport) 
 

 
Teilnehmer Baustellenpersonal 
 max. 30 Personen pro Kurs 
 
Referent INNOBAU GmbH 

 
Kurskosten CHF 195.00 für Mitglieder 

CHF 245.00 für Nichtmitglieder 
(inkl. Kursunterlagen, Pausenverpflegung) 
 

Parifonds Lohnausfall/Kurskosten entsprechend Richtlinien und Reglement Parifonds Bau 
 
Wichtig Der Kurs erfordert Deutsch- und entsprechende Vorkenntnisse. Jeder 

Teilnehmer trägt seine Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe S3. Er 
bringt ausserdem seinen Schutzhelm mit. 
 
Teilnehmer, welche die Lernerfolgskontrolle nicht erfüllen, müssen von einer 
befähigten firmeninternen Fachperson (SIBE, Kranführer etc.) nochmals instru-
iert werden. 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
Kursdauer ½ Tag, 07.30 – 12.00 Uhr 
 

 
Kursdaten/Kursorte Montag, 19.02.2024 AusbildungsZentrum Sulgen TG 
  

 
Anmeldung bis 5. Januar 2024 

www.bvtg.ch/weiterbildung  
 

 
Bemerkung Berücksichtigung der Teilnehmer nach Anmeldeeingang 

Bei zu wenig Anmeldungen behalten wir uns vor, den Kurs nicht durchzuführen 
Abmeldungen bis 14 Tage vor Kursbeginn haben keine Kostenfolgen 

http://www.bvtg.ch/weiterbildung

